
 

Schlüsselgröße: Der Gewinn 
 
Sieht man von Motiven, wie etwa dem Streben nach persönlicher Unabhängigkeit und 
Eigenverantwortung, einmal ab, muss Ziel der Aufnahme einer selbstständigen unternehmerischen 
Tätigkeit sein, Erträge zu erwirtschaften, die den Lebensunterhalt des Unternehmensgründers 
sicherstellen. 
 
Nicht jeder Gründer wird von Beginn an den Lebensunterhalt allein aus dem Gewinn seines 
Unternehmens bestreiten müssen. In einigen Fällen kann 
 
− die vorübergehende Fortführung der abhängigen Beschäftigung, um zunächst einmal die 

Marktchancen zu testen, oder 
− der in einem festen Arbeitsverhältnis stehende Ehepartner 
−  
zur Sicherung des Lebensunterhalts beitragen. Erzielt das neu gegründete Unternehmen anfänglich 
nur geringe Überschüsse, gefährdet dies nicht gleich die materielle Existenz des Gründers. Mittel- und 
langfristig sollte jedoch in jedem Fall ein Gewinn erzielt werden, der die erbrachte Arbeitsleistung, den 
Eigenkapitaleinsatz und das Risiko des Unternehmers angemessen honoriert. Andernfalls ließe sich 
die Aufnahme beziehungsweise Fortsetzung einer selbstständigen Tätigkeit zumindest aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht rechtfertigen. Falls keine anderen Erwerbsquellen vorhanden sind, muss 
der Betrieb mindestens die Kosten für die "Lebenshaltung" abwerfen.  
 
Ein Muster für die überschlägige Ermittlung Ihrer Kosten finden Sie im Download-Bereich unter 
"Privater Finanzbedarf". 
 
Der Gewinn eines Unternehmens errechnet sich am Ende eines jeden Geschäftsjahrs als Differenz 
zwischen Ertrag und Aufwand. Bei Einzelunternehmungen und Personengesellschaften stellt diese 
Differenz, die auch negativ sein kann (= Verlust), die Vergütung für den geleisteten Arbeitseinsatz des 
Unternehmers (Unternehmerlohn) und die Verzinsung des Eigenkapitals dar. Selbst dies reicht auf 
Dauer nicht. Ein Unternehmen bietet langfristig nur dann eine gesicherte Existenzgrundlage, wenn der 
erwirtschaftete Gewinn nicht nur den Lebensunterhalt und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung 
sicherstellt, sondern darüber hinaus ermöglicht, den Betrieb in seiner Substanz zu erhalten sowie ein 
angemessenes Unternehmenswachstum und die Bildung von Rücklagen (Reserven) gestattet. 
 
Ein Beispiel soll diese Überlegungen verdeutlichen:  
Zum Vergleich wird ein Angestellter mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt beziehungsweise ein 
Selbstständiger mit Einkünften aus Gewerbebetrieb (steuerlicher Betriebsgewinn) von jeweils 4.000 
Euro pro Monat herangezogen: 



 
 Angestellter Selbstständiger 
Bruttogehalt/Gewinn 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR 
- Einkommensteuer (Steuerklasse III, 1 Kind) 609,83 EUR 609,83 EUR 
- Kirchensteuer 42,19 EUR 42,19 EUR 
- Solidaritätszuschlag 25,78 EUR 25,78 EUR 

- Rentenversicherung (z.Zt. 19,9%) 

398,00 EUR  
(ohne 
Arbeitnehmeranteil) 764,00 EUR 

- Arbeitslosenversicherung (z.Zt. 2,8%) 112,00 EUR 0,00 EUR 
Zwischensumme  2.812,20 EUR 2.526,20 EUR 
- Arbeitnehmeranteil zur Krankenversicherung 322,00 EUR1 620,00 EUR 
- Pflegeversicherung (z.Zt. 1,7 %) 31,00 EUR 68,00 EUR 
Zwischensumme  2.456,20 EUR 1.838,20 EUR 
- Lebensunterhalt 750,00 EUR 750,00 EUR 
- Miete für Privatwohnung 750,00 EUR 750,00 EUR 
- Kfz-Kosten (bzw. Privatanteil) 200,00 EUR 200,00 EUR 
- sonstige vertragliche Verpflichtungen  
(Familienversicherung Bausparkasse etc.) 100,00 EUR 100,00 EUR 
Rücklagenbildung 656,20 EUR 38,20 EUR 

 
Diese vereinfachte Modellrechnung zeigt, dass bei gleichem Bruttoeinkommen einem Angestellten zur 
Rücklagenbildung monatlich ein weitaus höherer Betrag zur Verfügung steht als dem Selbstständigen. 
Anders ausgedrückt: Die Gewinneinkünfte eines Selbstständigen müssten um einiges über denen 
eines Gehaltsbeziehers liegen, um einen vergleichbaren Lebensstandard sicherstellen zu können. 
Dabei berücksichtigt das Beispiel nicht, dass der Selbstständige eine entsprechende Risikovorsorge 
nicht nur für seinen privaten Bereich, sondern auch für sein Unternehmen zu treffen hat. 
 
Eigenkapital-Verzinsung  
Der Unternehmer steckt in seinen Betrieb eigenes Geld. Dies muss sich verzinsen. Er könnte es auch 
anderweitig zinsbringend anlegen. Daher sollte der Unternehmensgewinn auch eine Verzinsung des 
eingesetzten Eigenkapitals erbringen, die mindestens denjenigen langfristigen Sparanlagen 
entspricht. 
Auf den Monat bezogen errechnen Sie die Eigenkapitalverzinsung wie folgt: 
 
Eigenkapitalverzinsung       = eingesetztes Eigenkapital x Zinssatz 

                100 x 12 

 

                                                 
1 Hier wurde ein  Beitrag in Höhe von 14,5 % berücksichtigt. 



Ein Beispiel: 
Sie haben Gründungsinvestitionen in Höhe von 15.000 Euro aus eigenen Ersparnissen getätigt. Mit 
diesem Geldvermögen würden Sie bei langfristiger Geldanlage (Zins circa fünf Prozent) auf den 
Monat berechnet Zinseinkünfte von 
 
15.000 EUR x 5 
 100 

X  1  
12 

Jahr = 62,50 EUR 

 
erzielen. 
 
Da die Anlage der Mittel im eigenen Betrieb mit größeren Risiken behaftet ist als zum Beispiel die 
Verwendung zum Kauf von festverzinslichen Wertpapieren, sollte sogar eine angemessene höhere 
Verzinsung erwartet werden. Der Unternehmer muss darüber hinaus die Substanz seines Betriebs 
erhalten und das Wachstum sichern.  
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